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Berlin, den 11.12.2023 
  
Der Ruf nach Atomwaffen für die EU  
widerspricht dem Völkerrecht 
 
 
Am 10. Dezember 1948 wurde die Allgemeine Erklärung der Menschen-
rechte durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen verkündet. 
Seitdem nehmen Menschenrechtsorganisationen diesen Internationalen 
Gedenktag zum Anlass, die Menschenrechtssituation weltweit kritisch zu 
betrachten. 
In diesem Jahr, in dem sich die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 
zum 75. mal jährt, richtet sich die Betrachtung natürlich zu allererst auf die 
Tausende von Zivilpersonen, welche in den laufenden Kriegsgeschehen 
getötet wurden unter Missachtung des Humanitären Völkerrechts, unter 
Missachtung des ihnen garantierten Internationalen Menschenrechtes auf 
Leben.  
Es besteht im Hinblick auf die beiden Kriege, die aktuell in der Ukraine und 
im Gaza-Streifen geführt werden, die berechtigte Sorge, dass diese Kon-
flikte sich nicht nur ausweiten, sondern im schlimmsten Falle sogar in den 
Einsatz von Atomwaffen münden könnten. Diese Sorge gibt Anlass darauf 
hinzuweisen, dass nicht nur der Einsatz von Atomwaffen, sondern bereits 
dessen Androhung eine Verletzung sowohl des Humanitären Völkerrechts 
als auch des Menschenrechtes auf Leben bedeutet. Diese Feststellung 
wurde allen Staaten, die Atomwaffen besitzen oder danach streben, mit ei-
nem Gutachten des Internationalen Gerichtshofes im Jahre 1996 ins 
Stammbuch geschrieben. Die Generalversammlung der Vereinten Natio-
nen hat daran in zahlreichen Resolutionen immer wieder erinnert.  
Das Recht auf Leben (Right to Life) ist verankert in Art. 6 des Paktes über 
bürgerliche und politische Rechte (UN-Zivilpakt) der lautet: „Jeder Mensch 
hat ein angeborenes Recht auf Leben. Dieses Recht ist gesetzlich zu schüt-
zen. Niemand darf willkürlich seines Lebens beraubt werden.“ Der Schutz-
bereich dieses Artikels deckt sich mit dem Ziel des Humanitären Völker-
rechts, das Leben der an der Kriegsführung nicht unmittelbar beteiligten Zi-
vilbevölkerung zu schonen.  
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Die Tragweite des Right to Life-Schutzbereichs wird präzisiert und ausgelegt durch ein von den 
Vereinten Nationen eingesetztes Kontrollorgan,  
welches die Umsetzung und Einhaltung des UN-Zivilpaktes durch die Vertragsstaaten überwacht: 
den UN-Menschenrechtsausschuss (CCPR). 
Das CCPR hat in einer Allgemeinen Bemerkung zum Recht auf Leben (General Comment Nr. 36 
vom 30. Oktober 2018) nicht nur die Feststellungen des IGH bekräftigt, sondern darüber hinaus 
für alle Staaten, die dem Vertrag beigetreten sind, verbindlich festgestellt, 
- dass sie alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen müssen, um die Verbreitung von 

Atomwaffen – wie aller anderen Massen-vernichtungswaffen - zu stoppen,  
- dass sie es unterlassen müssen, solche Waffen zu entwickeln, zu produzieren, zu testen, zu 

erwerben, zu lagern, zu verkaufen, zu übertragen und zu nutzen,  
- dass sie alle bestehenden Lagerbestände vernichten und angemessene Schutzmaßnahmen 

gegen unbeabsichtigte Verwendung treffen müssen,  
- sowie unter strenger und wirksamer internationaler Kontrolle ihren Abrüstungsverpflichtungen 

nachkommen müssen, 
- und Opfern, deren Recht auf Leben durch die Erprobung oder den Gebrauch von Atomwaffen 

beeinträchtigt wurde, angemessene Wiedergutmachung leisten müssen. 
 
Vor dem dargestellten Hintergrund sind die in jüngster Zeit von zwei prominenten 
Persönlichkeiten (H. Münkler und J. Fischer) verlautbarten Empfehlungen, die Europäische Union 
möge sich zu Zwecken der Abschreckung mit Atomwaffen ausrüsten, schlichtweg empörend; 
denn sie zielen auf eine eklatante Verletzung von Völkerrecht ab. Die Mitgliedstaaten der EU sind 
in mehrfacherweise an die Gebote und Verbote des Humanitären Völkerrechts und der im 
Zivilpakt verankerten Menschenrechte gebunden: Sie sind alle dem UN-Zivilpakt beigetreten, und 
sie haben sich zusätzlich im EU-Vertrag verpflichtet, das Völkerrecht zu respektieren und 
insbesondere die Menschenrechte zu wahren und zu schützen (Art.2, Art.3 Abs.5, Art.6 Abs.1 bis 
3 und Art.21 Abs.1 EU-Vertrag unter Einbeziehung der Charta der Grundrechte der EU sowie der 
Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten). 
 
Darüber hinaus ist es den Mitgliedstaaten, die keine Atomwaffen besitzen, durch den 
Atomwaffensperrvertrag (NVV) untersagt, Atomwaffen oder die Verfügungsgewalt darüber 
unmittelbar oder mittelbar anzunehmen oder sonstwie zu erwerben (Art.2 NVV). Und Frankreich 
- der einzigen Atommacht innerhalb der EU - ist es durch den NVV verboten, Atomwaffen oder 
die Verfügungsgewalt darüber an einen Nichtkernwaffenstaat unmittelbar oder mittelbar 
weiterzugeben (Art.1 NVV). Diese im NVV vereinbarten Verbote sind daher für alle 
Mitgliedstaaten verbindlich. Die Bedeutung des NVV wird in allen Erklärungen der EU-Organe - 
des Parlamentes, des Rates und der Kommission - immer wieder hervorgehoben, und zwar 
einschließlich der Verpflichtung aller Staaten, „in redlicher Absicht Verhandlungen zu führen über 
wirksame Maßnahmen zur Beendigung des nuklearen Wettrüstens in naher Zukunft und zur 
nuklearen Abrüstung sowie über einen Vertrag zur allgemeinen und vollständigen Abrüstung 
unter strenger und wirksamer internationaler Kontrolle“ (Art.6 NVV). Wir verweisen beispielhaft 
auf die Empfehlung des Europäischen Parlaments vom 21.10.2020 zur Vorbereitung des 10. 
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NVV-Prüfungskonferenz und auf die Entschließung des Europäischen Parlaments vom 
15.12.2021 zu den Herausforderungen und Chancen für multilaterale Systeme der 
Rüstungskontrolle und Abrüstung in Bezug auf Massenvernichtungswaffen. 
 
Der SPD-Fraktionsvorsitzende Mützenich hat in einem Kommentar vom 08.12.2023 dem Ruf 
nach Atomwaffen für die EU widersprochen und hat sich dabei auf politische Argumente be-
schränkt: “Die EU braucht keine Atombombe. Für die Sicherheit sind andere Schritte nötig.“ 
(https://www.fr.de/meinung/gastbeitraege/atomare-gespenster-vertreiben-92718768.html) Wir halten es für 
dringend geboten, zusätzlich auch die völkerrechtlichen Aspekte einzubeziehen, welche der Eu-
ropäischen Union und allen ihren Mitgliedstaaten nicht nur eine weitere Stärkung des NVV, son-
dern darüber hinaus einen Beitritt zum Atomwaffenverbotsvertrag nahelegen. 
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